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Bîircn im Clint. Berk gelegenen, etwa 5/4 In.
charte» haltenden Stuck Landes, der Sandwiirf
genannt, ist für die Etelgerungssumme der 21; Fr.
gutgeheißen.

Folgendes Gutachten der Finanzcowmißion wird in
Berathung und der Gesetzvorschiag so wie die Botschaft
hernach angenommen:

B. Gesetzgeber! In einer Botschaft vom 24. Merz
ertheilte Ihnen der Vollziehungsrath die-Anzeige, daß
sich in St. Gallen eine Gesellschaft von Kausteulen verci-
nigt habe, welche unter der Leitung des B. Plllis,
unsers neuen Mitgliedes vermittelst -wcyer englischer

Künstler, die dieser leztere ins Land führte sich im
Stand befinde, nicht nur eine englische Baninwollen-
jpinnmaschine aufzurichten und in Gang zu setzen, son-
dem auch solche Maschinen selbst zu verfertigen und sie

für den Gebrauch nnsrcr inländischen Paumwollenma-
Ntijakiiirm hinlänglich zu vervielfältigen. Mit dieser

wichtigen Anzeige war zugleich noch ein Vorschlag ver-
bunden, diese Gesellschaft durch Befreyung von Au si a gen
während 7 Jahren zu begünstigen und den beyden cngli.
schon Künstlern für die Verfertigung der Spinnmaschine
und anderer Maschinen, welche bisher im Lande unbe-
kannt waren, ein ausschließendes Privilegium für eine

bestimmte Anzahl von Jahren zu ertheilen; zu weichem
Ende hin der Vollziehungsrath die Bevollmächtigung
sodert, Patente oder Privilegien für die ausschließende

Ausübung der Erfindungen zu ertheilen, so oft dieselben

zur Emporbringung einer neuen gemeinnützigen Erwerbs-
art nöthig erachtet werden.

Ihre staatswirihschaftliche Commißion, der Sie, B.
Gesetzgeber, diese wichtige Botschaft zur vorläufigen Un-

tcrstichung übergaben, glaubte, ehe fie oder der gefttz-
dende Rath in die Beurtheilung des in dieser Botschaft
enthaltenen speciellen Falls eintreten könne, daß der

Grundsatz der Pateutertheilung für neue Industriezweige
vor allem aus untersucht und ftßgesezt werden müsse:

denn würde dieser Grundsatz den Grundsätzen der Staats-
Verfassung oder der nur durch Polizey und staatswirth-
schaftlichc Rücksichten einzuschränkenden Gewcrbsfrevhcit
zuwiderlaufend erfunden, so bedacf cs keiner weitem
Untersuchung des vom Vollziehungsralh speciell aufge-

stttllcn Falls; nnd umgekehrt, find von der Gesetzgebung

die allgemeinen Grundsätze eines Patentensystems ftstge.

M worden, so wird cs um so vie! leichter, den gegen,

wattigen oder jeden künftigen Fall gehörig nach diesen

aufgestellten Grundsätzen zu würdigen und darüber syste.

malisch zu verfügen. àe Forts, folgt.).

Finanzministerium.
Anleitung in Betreff der Gewerbspatente,,.

Fortsetzung.

§. 5. Sogleich nach Verfluß der für die Angaben der
Burger bestimmten Zeitfrist, welche der Dlstrikeseinnch,
wer für zede Gemeinde insbesondere bey ttebersendung
gegenwärtiger Anleitung näher und entscheidend bestim,
me» wird, für die grösten Gemeinden aber nicht mehr
als acht Tage seyn kann, soll das Register geschlossen,
und diese Schliessung datirt und durch die Unterschrift
der Mitglieder des Ausschusses bescheinigt werden.

Der Ausschuß wird diejenigen Patentpstichtigcn, welche
Sicht erscheinen und ihre Angaben nicht machen, von
Amlswcgen und in den zwey folgenden Tagen cinschrei»
bm, u.nd zu diesem Ende die tiiuerlassenen Angaben durch
eingezogene Erkiindignngen ersetz.,,.

Er wird den darauffolgenden Tag diejenigen Bürger
einschreiben, weiche zwar vermöge der U, u mid b dcS

Artikels 17 des Gesetzes vom Cheistmonai, von der
Patentgebühr enthoben, aber doch verpflichtet find cine

Freypatente zu nehmen, die ihnen gegen die einfache Ei»,
schrcidgcb.hhe abzugeben ist.

§, 6. Er würd sogleich nach Beendigung dieser Ein«
schreibung eine Tabelle davon verfertigen, und den Preis
der Patente», so wff er ihn sowohl nach den bey ihm
gemachten Angabe», als nach seine», darüber eingezogen
nen Erkundigungen angemessen findet, bestimmen; er
wird Untersichlmgen in Betreff derjenigen anstellen de,
ren Beruf oder Gewcrbsart ihn, einzuläßig scheinen wird,
und diejenigen, welche sich nicht zur E-nschreidung ihrer
Angaben gestellt oder diese Angaben nicht gehörig und iii
der Ordnung gemacht haben, nach Verhältniß ihrer
Nachläßigkeit oder Unregelmäßigkeit strenger taxiren 4
alles dieß spätestens und selbst in dm grösten Gemeinden
inner drey Tagen; er wird den vi rteu Tag diese Tabelle
der Munlzipainät übergeben, welche dieselbe untersuchen,
Visiren, und inner den folgenden zwey Tagen, mit den

gutfindenden Bemerkungen dein Disiriktseinnchmer über,
machen.

Die Klcinvcrkäufer von Getränken betreffend, welche

das Gesetz vom 24. Wint.rmcnat >8oc> zur Bezahlung
von Gcstattungsfcheincn, nebst der Bezahlung der durch
das Gesetz vom >?. Christmonac verordneten Gewerbe
patente anhätt, soll der Preis der Patente ohne RüksichP

auf daS, was sie für die erwähnten Eestattuiigsscheizie

bezahl: haben, zu nehmen, und ohne daß der Betrag
dieser Sestattungsschà von dem Betrage des zu bestim-
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wenden Pakentpreifts abgezogen werden könne, festgesczt

werden.

§.7. Der Distrittscinnchmer wird diese Tadelle

gleichfalls untersuchen, dieselbe, wenn er sie m Ordnung

Pud richtig sindet < visicen und spätestens iniier drey Tagen

dem Obcretnnehrner zu Handen der VeewaltungSkammcr

überwache».

Wen» aber der Distriklseinnehmer sindet, daß dieKlas,

fisikationen und die in der Tabelle angescztcnParcntprcise,

der Revision und Berichtigung durch Experten bedürfen,

so soll er dieß der Mliiüjipalliäl wner drey Tage» de-

deuten, nnd ihr zugleich den von ihm fur die ganze Ge-

meinde oder nach Erforderniß für jede Sektion insbcjvn-

dere dazu ersehene» Experlen anzeigen, welchem er die

Tabelle übergeben, und welcher selbst den folgenden Tag
einen zweyte» Experten erwählen, diese beyden zusammen

aber unverzüglich und den gleichen Tag den dritten er-

kennen werden; der Dlstriktseinnchmcr wird ihre Tag.

gelber zum Voraus bestimmen welche dann die Munizi»

palitàt, info weil die erste KlaMalion fehlerhaft ge.

funden werden wird, bezahlen soll. Diese drey Experten

sollen in Gemeinschaft zweyer Ansgeschvssenen, welche

die Munizipalitäl inner der gleichen Zeit unter den Mit-
g iedcrn des Ausschuffes dazu ernennen wird, die erwähnte

Revision und Berichtigung vornehmen.

In den Gemeinden wo die Register, in Eemäßhcit
des Z. - gegenwäriiger Anleitung, Seklionsweise verser-

tiget werden, soll nach Schließung derselben aus die

gleiche Weise wie in den andern Gemeinden verfahren
werden.

§ 8. Dieser Revissonsausschuß. wird sich den Tag
nach seiner Ernennung versammeln, und die Wunizipali-
tät wird ihm die oben §,2, angeführten Stücke zustellen.

Er wird die nölhigcn Erkundigungen über die Aechrheit
der von den Bürgern gemachten Angaden, über lie schik-

liche Klaß'.sikalion derjenigen welche ihre Erklärungen
gar nicht oder nicht nach tw Vorschrift gemacht haben,
und auch über diejenigen, deren angegebenes Gewerbe
er vocläusig gesunden, einziehen, den Preis der Patente
eines Bürgers nach Verhältniß der Wichtigkeit seiner

Gewerbsart entweder bestätigen oder berichtigen, mid
darauf bedacht seyn daß diejenigen, welche ihre Erkiä-
rungen gar nicht oder nicht in der gehörigen Ordnung
gemacht haben, ihrer Saumseligkeit und Unregelmäßig,
keel wegen strenger laxirt werden.

§> 9. Der Revisionsausschuß wird sogleich nach Be-
wd'.gung obiger Verrichtungen die Tabelle dem Distrikts-
einnehmcv zustellen um sie zu viffxm (wie oben §. 7.

gesagt worden,) und au die Behörden gelangen zu lassen.

Der Revisionsausschuß soll alle seine Lerrichiungen
inner den in obigen zß. für die Verrichtungen des Klaßist-
kationöaus'chusses ftstgeseztcn Zcitfristcn vollendet habe».

H. 10. Die Munizipalitäten werden sorgfällig Acht
haben, ob neue Gewerds - oder Handeisanstalten in ihren
Gemeinden errichtet werde», und nicht zugeben, daß sie

eröffnet werden, ehe die Patenten nach Vorschrift ge-

noinmen seyn werden.
ß. il. Die Distriktseinnehmer, der Odcremnehme?,

und die Verivaltungskammer werden eine anhaltende
Aufsicht über die Klaßisikation ausüben, und zu diesem
Ende die nöthigen Erkundigungen über den Gang und die

Nichtigkeit dieser Arbeit ciiizichen; die VerwaltuiigSkam»
inern werden dem Finanzminister sieißig Bericht darüber
abstatte».

§. 12. Die Verwaltungskammer wird ohne Verzug
die Palentcniadellen jeder Gemeinde ober Gemeindsek«

tion, so wie sie ihr nach und »ach zugestellt werden mr»
lerjüchen, die Patentpreise nach den eingezogenen Er-
kundiguiigen bestätigen ober berichtigen, die Rubrik P a.
tentdewilli g u n g in der Tabelle ausfüllen, jede
Patente und zwar in der Ordnung wie sie sie ausgeftr-
tigt, numcriren, die Patenten in die vom Finanzminister
erhaltenen Register eintragen, und sie, so wie sie nach'
und nach ausgefertigt werden, dem Obereinnehmer zu,
stellen.

Sie kann diese Ausfertigung nicht über sechs Tage-
»ach dem Empfange der Paientrab.Uen verschieben.

§. Der Odereinnehmcr wird die Patenten eben-

falls einregistriren, und den Munizipalitäten, zu Hà
den der betreffenden Bürger und gegen Erlegung sowohk
der Patent- als auch der Aiissertiguiigsgebühr nach In-
halt des Beschlusses vom 10. Hornung, zust-llcn.

D>e Ober- und Distriktscinnchmer dürfen diese Pck
tenten nicht über zwey Tage jeder bey sich behalten.

Die Munizipalitäl wird in dem Doppel ihrer Tabelle-

den Empfang der Patenten einschreiben, die verschiede-

nen Columnen dieser Rubrik mit dem, Numero, der
Dauer, dem Ende der Gültigkeit nnd dem Preise der'

Patenten ausfüllen, und die Bürger, für welche die P<r»

teilten bestimmt sind, zur Abholung derselbe» auffordern.
Es kann keine Patente anders als gegen baare Bezah--

lung abgegeben werden.
Die Munizipalitäl wird sodann eine Quittung für

die erfolgte Bezahlung ausstellen, und den Betrag' der-

bezahlte» Gebühr in eine zu diesem Zweàhaltende Ein-
nahmöxechnungi, den Betrag der AtisserligtüigsgebühÄ
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aber in eine besondere Rechnung bringen ; alles nach den

ihr hiezu gelieferten Modellen.
§, 15. Diejenigen Bürger, welche ihre Patenten nicht

den achten Tag nachdem sie zur Abholung und Lösung

derselben eingeladen worden werden gelöst und abgeholt

haben, sollen, selbst wenn sie gegen ihre Klaßisikalion
einzukommen gedachten, den neunten Tag, von der Mu-
nizipalilät zur Bezahlung sowohl der Patente und der

Ausfertigung, als auch der f.stgesezten Geldbuße, auf-

gcfodcrt werden; eben so auch diejenigen, welche vor-

säumt haben, ihr Patent nach Vorschrift des §. 4. oben

zu begehren; bey erfolgender Weigerung wird sie diesel-

den dem Distriktsciunchmer anzeigen damit er die Liste

derselben dem Disteiklsgericht zur Betreibung nach Vor-
schrift des Beschlusses vom 10. Horuuug übergebe.

Zugleich wird sie das Gewerbe derselbe» bis nach er-

folgten, Urtheile des Dlsiriktsgcrichts und der Bezahlung
des Parenlpreifts und der Geldbuße einstellen, und alle

durch dic Uebertrettmg veranlaßten Kosten sollen von den

strafbar befundenen Bürgern getragen werden.

§. -6. Wenn ein Bürger gegen feine Klaßisizirung bey

der Verwalcungskammcr einzukommen gedenkt, so soll

er seiner Petition die Quittung für die ihm auferlegte
Patcntgcbühr beylegen; er wird beydes der Muniz-pali-
tät zustellen, um unverzüglich dem Distriktseinnehmer
und durch diesen dem Obereinnchmer, mit dem Gutach-

ten von jeder dieser Behörden begleitet, übergeben zu

werten.
Die Vcrwallnngskammer wird sodann, wenn sie es

für nölhig oder besser erachtet, drey Experten zu Unter-

suchung der durch den Bürger zu Unterstützung seiner

Einwendungen gestellten Beweise ernennen ; sie wird der

Munizipalität ihren oder der Experten Bescheid über den

Gegenstand durch den Obereinnchmer imd dieser durch

den Distriktseinnehmer, oder auch, wenn es der Fall ist,

vermittelst der Zustellung einer andern Patente > überma-

chcn. Diese Behörden werden in ihren betreffenden Re-

gistern und Tabellen die getroffenen Aenderungen anmcr-
ken und dem Bürger soll alles, was er nach Verhältniß
dieser Aenderungen zu viel bezahlt hätte, wieder erstattet

werden.
H. ,7. Wenn ein Bürger seine Patente verloren oder

verlegt hätte, oder wenn eine Handelsgesellschaft, welche

anfänglich nicht sogleich eine Patentausfertigung für
jeden Assozicrten gcfodert hätte, ihrer in der Folge neue

fodcrn würde, so sollen sie sieh deßhalb schriftlich an die

Munizipalität wenden ; diese wird dieß schriftliche Begeh- j

rcn durch die Distriktseinnehmer unverzüglich der Ver-
waltungskammar àfende», welche diese neue» der ersten j

Ausfertigung ganz gleichen Doppel sogleich ausfertige»
und ebenfalls durch die Ober - und Distriktsemnehmee
der Munizipalität übermachen wird, um sie den beiref-
senden Bürger» gegen die Erlegung einer Anssertigungs«
gebühr von fünf Batzen für jedes Doppel, wovon zwey
Batzen der Munizipalität bleiben sollen, zuzustellen.

Die Munizipalität wird die Patenten nur dem oder
demjenigen, in deren Namen sie ertheilt werden, oder
domjenlgcn, der einen schriftlichen Auftrag deßwegen vor»
weisen wird, einhändigen; sie wird so viel möglich for.
gen, daß allemal die erster» den Patenten ihre Unterschrift
beysetze», und falls diese nicht fthreiben können, so wird
sie die dießsällige Erklärung des Bürgers, ans der für
diese Unterschriften bestimmten Stelle bemerken.

§. -y. Jeder Bürger, der in eine Gemeinde kömmt,
und sein GewerV oder Handel, auch nur im Vocbeyge«
hcn, daielost treibt, muß nichtsdestoweniger durch die
Munizipalität oder die Polizcydcdieiiten zur Vorweisung-
seiner Patente, sogar der Freypatente, wen» er im Falls -

ist, eine haben zu müsse», angehalten werden.
Wenn er sie nicht vorweiset, so soll er vor die Muni«

zipalität geführt, und von dieser sein Gewerbe oder Han-
del dadurch eingestellt werden, daß seine Waaren oder
Werkzeuge unrcr seinem und der MunizipaMär Siegel
in Beschlag genommen werde», bis er entweder seine
Patente vorweiset oder eine dem ungefchrcn Preise, deu
er für seine Gewerbspatente nach Verhältniß seiner Ge,
schäfte oder Waaren zu bezahlen hätte, angemessene
Bürgschaft geleistet und alle erfolgten Kosten bezahlt ha,
ben wird.

Wenn der Bürger nicht inner Monatftjst der Muni,
zipalität ein von der Verwaltnngskammer ausgestelltes
Zeugniß seines eingelangten Patcmbegchreiis einsendet,
so soll seine Bürgschaft, wenn sie in hintel legte» Efftk.
ten oder in baare-n Gelde besteht, der Munizipalilär zu-
gesprochen werden; wenn es aber persönliche Bürgschaft
ist, so soll der gestellte Bürger in die Bezahlung der »er«
bürgten Summe verfällt werden.

Wenn der Bürger aber seine Waaren oder andere
Effekte in Ermanglung der Bürgschaft in Beschlag gx.
lassen hätte / jo sollen dieselben woftrne er nicht ttwer
der Monatfrist das oberwähnte Zeugniß von derPcrwal»
tungskammcr vorweiset, nach Verlauf dieser Zcitfrist
gerichtlich verkauft werden.

Der Betrag der zugesprochenen Bürgschaft oder des

-verkaufte« Waaren oder-Werkzeuge, soll nach Inhalt
des Artikels 124 des Beschlusses vom io. Hvrnung vyx»

theilt werden. -

j (Der Beschluß folgt.)
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